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58. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan Nr. 108 „Neues Feuer-
wehrgerätehaus Becke“ 
 
hier: Bekanntmachung der Genehmigung der 58. Änderung des Flächennutzungs-
plans sowie Bekanntmachung der Satzung des Bebauungsplans Nr. 108 „Neues 
Feuerwehrgerätehaus Becke“ 
 

Die vom Rat der Stadt Hemer am 
15.12.2022 beschlossene 58. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Neues Feuerwehr-
gerätehaus Becke“ für den Geltungsbereich 
Gemarkung Becke, Flur 5, Flurstück Num-
mer 414 (Teilfläche) wurde der Bezirksre-
gierung Arnsberg zur Genehmigung vor-
gelegt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat 
am 28. März 2023 unter Aktenzeichen 
35.02.34.01-003 die 58. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes „Neues Feuerwehrge-
rätehaus Becke“ genehmigt. Eine Verlet-
zung von Rechtsvorschriften wurde nicht 
geltend gemacht.  
 
Aufgrund des § 7 Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 
14. Juli 1994 (GV.NW S. 666/SGV. NW 
2023) – in der zurzeit geltenden Fassung, 
,Baugesetzbuch (BauGB), neugefasst 
durch Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. IS. 3634) – in der zurzeit 
geltenden Fassung, Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung BauNVO), neu-
gefasst durch Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. IS. 2786) – in der 
zurzeit geltenden Fassung, Verordnung 
über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung – PlanZV) vom 18. 
Dez. 1990 (BGBI. IS. 58) – in der zurzeit 
geltenden Fassung, Bauordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbau-
ordnung BauO NRW) vom 21. Juli 2018 

(GV.NRW.S. 421) – in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Hemer in seiner 
Sitzung am 15.12.2022 den Bebauungsplan Nr. 108 “Neues Feuerwehrgerätehaus Becke”, 
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bestehend aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen gemäß § 10 (1) 
Baugesetzbuch (BauGB), als Satzung beschlossen. Die Begründung mit Umweltbericht 
zum Bebauungsplan Nr. 108 “Neues Feuerwehrgerätehaus Becke“ wurde gem. § 9 (8) 
BauGB ebenfalls in der Sitzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 108 “Neues Feuerwehrgerätehaus Becke” umfasst den Gel-
tungsbereich der Flur 5, Flurstück 414 (Teilfläche) in der Gemarkung Becke. Der Geltungsbe-
reich ist dem beigefügten Plan zu entnehmen. 
 

Hinweise  
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 

Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwa-
iger Entschädigungsansprüche wegen 
Planungsschäden in Folge der Aufstel-
lung dieses Bebauungsplanes wird hin-
gewiesen. Die Leistung dieser Entschä-
digung ist schriftlich bei der Stadt He-
mer oder beim Entschädigungspflichti-
gen zu beantragen. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn er nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres geltend gemacht 
wird, in dem die planungsbedingten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. 

2. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 
2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennut-
zungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs werden gemäß § 215 
Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von einem Jahr seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Stadt Hemer unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.  

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die vom Rat der Stadt Hemer am 15.12.2023 beschlossene 58. Änderung des Flächennut-
zungsplans, die die Bezirksregierung Arnsberg am 28.03.2023 genehmigt hat, wird mit Be-
gründung, Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung zu jedermanns Einsicht 
während der Dienststunden im Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt 
Hemer, Hademareplatz 44, 58675 Hemer, 7. Etage, Zimmer 702 bereitgehalten. Mit dem 
Tage der Bekanntmachung wird die 58. Änderung des Flächennutzungsplans „Neues Feuer-
wehrgerätehaus Becke“ wirksam. 
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Der vom Rat der Stadt Hemer am 15.12.2023 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 
108 „Neues Feuerwehrgerätehaus Becke“ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Be-
bauungsplan 108 wird mit Begründung, Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklä-
rung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Fachdienst Stadtplanung und 
Wirtschaftsförderung der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, 58675 Hemer, 7. Etage, Zimmer 
702 bereitgehalten. Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 108 
in Kraft.  
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung sowie gegen die Flächennutzungsplanänderung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung oder die Flächennutzungsplanänderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hemer vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hemer, den 04.04.2023 
 
Stadt Hemer 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Christian Schweitzer 
 


